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(41) Für die Zwecke der Anwendung dieser Verordnung sollte die Bestimmung
der Staatsangehörigkeit oder der Mehrfachstaatsangehörigkeit einer Person
vorab geklärt werden. Die Frage, ob jemand als Angehöriger eines Staates
gilt, fällt nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung und unter-
liegt dem innerstaatlichen Recht, gegebenenfalls auch internationalen
Übereinkommen, wobei die allgemeinen Grundsätze der Europäischen
Union uneingeschränkt zu achten sind.

(42) Das zur Anwendung berufene Erbrecht sollte für die Rechtsnachfolge von
Todes wegen vom Eintritt des Erbfalls bis zum Übergang des Eigentums an
den zum Nachlass gehörenden Vermögenswerten auf die nach diesem
Recht bestimmten Berechtigten gelten. Es sollte Fragen im Zusammen-
hang mit der Nachlassverwaltung und der Haftung für die Nachlassver-
bindlichkeiten umfassen. Bei der Begleichung der Nachlassverbindlichkei-
ten kann abhängig insbesondere von dem auf die Rechtsnachfolge von
Todes wegen anzuwendenden Recht eine spezifische Rangfolge der Gläu-
biger berücksichtigt werden.

(43) Die Zuständigkeitsregeln dieser Verordnung können in einigen Fällen zu
einer Situation führen, in der das für Entscheidungen in Erbsachen zu-
ständige Gericht nicht sein eigenes Recht anwendet. Tritt diese Situation
in einem Mitgliedstaat ein, nach dessen Recht die Bestellung eines Nach-
lassverwalters verpflichtend ist, sollte diese Verordnung es den Gerichten
dieses Mitgliedstaats, wenn sie angerufen werden, ermöglichen, nach ein-
zelstaatlichem Recht einen oder mehrere solcher Nachlassverwalter zu
bestellen. Davon sollte eine Entscheidung der Parteien, die Rechtsnach-
folge von Todes wegen außergerichtlich in einem anderen Mitgliedstaat
gütlich zu regeln, in dem dies nach dem Recht dieses Mitgliedstaates
möglich ist, unberührt bleiben. Zur Gewährleistung einer reibungslosen
Abstimmung zwischen dem auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen
anwendbaren Recht und dem Recht des Mitgliedstaats, das für das bestel-
lende Gericht gilt, sollte das Gericht die Person(en) bestellen, die berech-
tigt wäre(n), den Nachlass nach dem auf die Rechtsnachfolge von Todes
wegen anwendbaren Recht zu verwalten, wie beispielsweise den Testa-
mentsvollstrecker des Erblassers oder die Erben selbst oder, wenn das auf
die Rechtsnachfolge von Todes wegen anwendbare Recht es so vorsieht,
einen Fremdverwalter. Die Gerichte können jedoch in besonderen Fällen,
wenn ihr Recht es erfordert, einen Dritten als Verwalter bestellen, auch
wenn dies nicht in dem auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen an-
zuwendenden Recht vorgesehen ist. Hat der Erblasser einen Testaments-
vollstrecker bestellt, können dieser Person ihre Befugnisse nicht entzogen
werden, es sei denn, das auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen
anwendbare Recht ermöglicht das Erlöschen seines Amtes.

(44) Die Befugnisse, die von den in dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts
bestellten Verwaltern ausgeübt werden, sollten diejenigen Verwaltungs-
befugnisse sein, die sie nach dem auf die Rechtsnachfolge von Todes
wegen anwendbaren Recht ausüben dürfen. Wenn also beispielsweise der
Erbe als Verwalter bestellt wird, sollte er diejenigen Befugnisse zur Ver-
waltung des Nachlasses haben, die ein Erbe nach diesem Recht hätte.
Reichen die Verwaltungsbefugnisse, die nach dem auf die Rechtsfolge von
Todes wegen anwendbaren Recht ausgeübt werden dürfen, nicht aus, um
das Nachlassvermögen zu erhalten oder die Rechte der Nachlassgläubiger
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oder anderer Personen zu schützen, die für die Verbindlichkeiten des
Erblassers gebürgt haben, kann bzw. können der bzw. die in dem Mitglied-
staat des angerufenen Gerichts bestellte bzw. bestellten Nachlassverwalter
ergänzend diejenigen Verwaltungsbefugnisse ausüben, die hierfür in dem
Recht dieses Mitgliedstaates vorgesehen sind. Zu diesen ergänzenden
Befugnissen könnte beispielsweise gehören, die Liste des Nachlassver-
mögens und der Nachlassverbindlichkeiten zu erstellen, die Nachlassgläu-
biger vom Eintritt des Erbfalls zu unterrichten und sie aufzufordern, ihre
Ansprüche geltend zu machen, sowie einstweilige Maßnahmen, auch
Sicherungsmaßnahmen, zum Erhalt des Nachlassvermögens zu ergreifen.
Die von einem Verwalter aufgrund der ergänzenden Befugnisse durch-
geführten Handlungen sollten im Einklang mit dem für die Rechtsnach-
folge von Todes wegen anwendbaren Recht in Bezug auf den Übergang
des Eigentums an dem Nachlassvermögen, einschließlich aller Rechts-
geschäfte, die die Berechtigten vor der Bestellung des Verwalters eingingen,
die Haftung für die Nachlassverbindlichkeiten und die Rechte der Berech-
tigten, gegebenenfalls einschließlich des Rechts, die Erbschaft anzunehmen
oder auszuschlagen, stehen. Solche Handlungen könnten beispielsweise
nur dann die Veräußerung von Vermögenswerten oder die Begleichung
von Verbindlichkeiten nach sich ziehen, wenn dies nach dem auf die
Rechtsnachfolge von Todes wegen anwendbaren Recht zulässig wäre.
Wenn die Bestellung eines Fremdverwalters nach dem auf die Rechtsnach-
folge von Todes wegen anwendbaren Recht die Haftung der Erben ändert,
sollte eine solche Änderung der Haftung respektiert werden.

(45) Diese Verordnung sollte nicht ausschließen, dass Nachlassgläubiger, bei-
spielsweise durch einen Vertreter, gegebenenfalls weitere nach dem inner-
staatlichen Recht zur Verfügung stehende Maßnahmen im Einklang mit
den einschlägigen Rechtsinstrumenten der Union treffen, um ihre Rechte
zu sichern.

(46) Diese Verordnung sollte die Unterrichtung potenzieller Nachlassgläubiger
in anderen Mitgliedstaaten, in denen Vermögenswerte belegen sind, über
den Eintritt des Erbfalls ermöglichen. Im Rahmen der Anwendung dieser
Verordnung sollte daher die Möglichkeit in Erwägung gezogen werden,
einen Mechanismus einzurichten, gegebenenfalls über das Europäische
Justizportal, um es potenziellen Nachlassgläubigern in anderen Mitglied-
staaten zu ermöglichen, Zugang zu den einschlägigen Informationen zu
erhalten, damit sie ihre Ansprüche anmelden können.

(47) Wer in einer Erbsache Berechtigter ist, sollte sich jeweils nach dem auf die
Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendenden Erbrecht bestimmen.
Der Begriff „Berechtigte“ würde in den meisten Rechtsordnungen Erben
und Vermächtnisnehmer sowie Pflichtteilsberechtigte erfassen; allerdings
ist beispielsweise die Rechtsstellung der Vermächtnisnehmer nicht in allen
Rechtsordnungen die gleiche. In einigen Rechtsordnungen kann der Ver-
mächtnisnehmer einen unmittelbaren Anteil am Nachlass erhalten, wäh-
rend nach anderen Rechtsordnungen der Vermächtnisnehmer lediglich
einen Anspruch gegen die Erben erwerben kann.

(48) Im Interesse der Rechtssicherheit für Personen, die ihren Nachlass im
Voraus regeln möchten, sollte diese Verordnung eine spezifische Kollisions-
vorschrift bezüglich der Zulässigkeit und der materiellen Wirksamkeit
einer Verfügung von Todes wegen festlegen. Um eine einheitliche Anwen-
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dung dieser Vorschrift zu gewährleisten, sollte diese Verordnung die Ele-
mente auflisten, die zur materiellen Wirksamkeit zu rechnen sind. Die
Prüfung der materiellen Wirksamkeit einer Verfügung von Todes wegen
kann zu dem Schluss führen, dass diese Verfügung rechtlich nicht besteht.

(49) Ein Erbvertrag ist eine Art der Verfügung von Todes wegen, dessen Zu-
lässigkeit und Anerkennung in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ist. Um
die Anerkennung von auf der Grundlage eines Erbvertrags erworbenen
Nachlassansprüchen in den Mitgliedstaaten zu erleichtern, sollte diese Ver-
ordnung festlegen, welches Recht die Zulässigkeit solcher Verträge, ihre
materielle Wirksamkeit und ihre Bindungswirkungen, einschließlich der
Voraussetzungen für ihre Auflösung, regeln soll.

(50) Das Recht, dem die Zulässigkeit und die materielle Wirksamkeit einer
Verfügung von Todes wegen und bei Erbverträgen die Bindungswirkungen
nach dieser Verordnung unterliegen, sollte nicht die Rechte einer Person
berühren, die nach dem auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen an-
zuwendenden Recht pflichtteilsberechtigt ist oder ein anderes Recht hat,
das ihr von der Person, deren Nachlass betroffen ist, nicht entzogen werden
kann.

(51) Wird in dieser Verordnung auf das Recht Bezug genommen, das auf die
Rechtsnachfolge der Person, die eine Verfügung von Todes wegen errich-
tet hat, anwendbar gewesen wäre, wenn sie an dem Tag verstorben wäre,
an dem die Verfügung errichtet, geändert oder widerrufen worden ist, so
ist diese Bezugnahme zu verstehen als Bezugnahme entweder auf das
Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts der betroffenen Person an
diesem Tag oder, wenn sie eine Rechtswahl nach dieser Verordnung
getroffen hat, auf das Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie an
diesem Tag besaß.

(52) Diese Verordnung sollte die Formgültigkeit aller schriftlichen Verfügungen
von Todes wegen durch Vorschriften regeln, die mit denen des Haager
Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 über das auf die Form letztwil-
liger Verfügungen anzuwendende Recht in Einklang stehen. Bei der Be-
stimmung der Formgültigkeit einer Verfügung von Todes wegen nach
dieser Verordnung sollte die zuständige Behörde ein betrügerisch geschaf-
fenes grenzüberschreitendes Element, mit dem die Vorschriften über die
Formgültigkeit umgangen werden sollen, nicht berücksichtigen.

(53) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten Rechtsvorschriften, welche die
für Verfügungen von Todes wegen zugelassenen Formen mit Beziehung
auf bestimmte persönliche Eigenschaften der Person, die eine Verfügung
von Todes wegen errichtet, wie beispielsweise ihr Alter, beschränken, als
zur Form gehörend angesehen werden. Dies sollte nicht dahin gehend
ausgelegt werden, dass das nach dieser Verordnung auf die Formgültigkeit
einer Verfügung von Todes wegen anzuwendende Recht bestimmten
sollte, ob ein Minderjähriger fähig ist, eine Verfügung von Todes wegen zu
errichten. Dieses Recht sollte lediglich bestimmen, ob eine Person auf-
grund einer persönlichen Eigenschaft, wie beispielsweise der Minderjäh-
rigkeit, von der Errichtung einer Verfügung von Todes wegen in einer
bestimmten Form ausgeschlossen werden sollte.

(54) Bestimmte unbewegliche Sachen, bestimmte Unternehmen und andere
besondere Arten von Vermögenswerten unterliegen im Belegenheitsmit-
gliedstaat aufgrund wirtschaftlicher, familiärer oder sozialer Erwägungen
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besonderen Regelungen mit Beschränkungen, die die Rechtsnachfolge
von Todes wegen in Bezug auf diese Vermögenswerte betreffen oder Aus-
wirkungen auf sie haben. Diese Verordnung sollte die Anwendung dieser
besonderen Regelungen sicherstellen. Diese Ausnahme von der Anwen-
dung des auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendenden
Rechts ist jedoch eng auszulegen, damit sie der allgemeinen Zielsetzung
dieser Verordnung nicht zuwiderläuft. Daher dürfen weder Kollisionsnor-
men, die unbewegliche Sachen einem anderen als dem auf bewegliche
Sachen anzuwendenden Recht unterwerfen, noch Bestimmungen, die
einen größeren Pflichtteil als den vorsehen, der in dem nach dieser Ver-
ordnung auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendenden Recht
festgelegt ist, als besondere Regelungen mit Beschränkungen angesehen
werden, die die Rechtsnachfolge von Todes wegen in Bezug auf bestimmte
Vermögenswerte betreffen oder Auswirkungen auf sie haben.

(55) Um eine einheitliche Vorgehensweise in Fällen sicherzustellen, in denen es
ungewiss ist, in welcher Reihenfolge zwei oder mehr Personen, deren
Rechtsnachfolge von Todes wegen verschiedenen Rechtsordnungen un-
terliegen würde, gestorben sind, sollte diese Verordnung eine Vorschrift
vorsehen, nach der keine der verstorbenen Personen Anspruch auf den
Nachlass der anderen hat.

(56) In einigen Fällen kann es einen erbenlosen Nachlass geben. Diese Fälle
werden in den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich geregelt.
So kann nach einigen Rechtsordnungen der Staat – unabhängig davon, wo
die Vermögenswerte belegen sind – einen Erbanspruch geltend machen.
Nach anderen Rechtsordnungen kann der Staat sich nur die Vermögens-
werte aneignen, die in seinem Hoheitsgebiet belegen sind. Diese Verord-
nung sollte daher eine Vorschrift enthalten, nach der die Anwendung des
auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendenden Rechts nicht
verhindern sollte, dass ein Mitgliedstaat sich das in seinem Hoheitsgebiet
belegene Nachlassvermögen nach seinem eigenen Recht aneignet. Um
sicherzustellen, dass diese Vorschrift nicht nachteilig für die Nachlassgläu-
biger ist, sollte jedoch eine Bestimmung hinzugefügt werden, nach der die
Nachlassgläubiger berechtigt sein sollten, aus dem gesamten Nachlassver-
mögen, ungeachtet seiner Belegenheit, Befriedigung ihrer Forderungen zu
suchen.

(57) Die in dieser Verordnung festgelegten Kollisionsnormen können dazu
führen, dass das Recht eines Drittstaats zur Anwendung gelangt. In der-
artigen Fällen sollte den Vorschriften des Internationalen Privatrechts dieses
Staates Rechnung getragen werden. Falls diese Vorschriften die Rück- und
Weiterverweisung entweder auf das Recht eines Mitgliedstaats oder aber
auf das Recht eines Drittstaats, der sein eigenes Recht auf die Erbsache
anwenden würde, vorsehen, so sollte dieser Rück- und Weiterverweisung
gefolgt werden, um den internationalen Entscheidungseinklang zu ge-
währleisten. Die Rück- und Weiterverweisung sollte jedoch in den Fällen
ausgeschlossen werden, in denen der Erblasser eine Rechtswahl zugunsten
des Rechts eines Drittstaats getroffen hatte.

(58) Aus Gründen des öffentlichen Interesses sollte den Gerichten und anderen
mit Erbsachen befassten zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten in
Ausnahmefällen die Möglichkeit gegeben werden, Bestimmungen eines
ausländischen Rechts nicht zu berücksichtigen, wenn deren Anwendung
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in einem bestimmten Fall mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) des
betreffenden Mitgliedstaats offensichtlich unvereinbar wäre. Die Gerichte
oder andere zuständige Behörden sollten allerdings die Anwendung des
Rechts eines anderen Mitgliedstaats nicht ausschließen oder die Anerken-
nung – oder gegebenenfalls die Annahme – oder die Vollstreckung einer
Entscheidung, einer öffentlichen Urkunde oder eines gerichtlichen Ver-
gleichs aus einem anderen Mitgliedstaat aus Gründen der öffentlichen
Ordnung (ordre public) nicht versagen dürfen, wenn dies gegen die Charta
der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere gegen das Dis-
kriminierungsverbot in Artikel 21, verstoßen würde.

(59) Diese Verordnung sollte in Anbetracht ihrer allgemeinen Zielsetzung,
nämlich der gegenseitigen Anerkennung der in den Mitgliedstaaten ergan-
genen Entscheidungen in Erbsachen, unabhängig davon, ob solche Ent-
scheidungen in streitigen oder nichtstreitigen Verfahren ergangen sind,
Vorschriften für die Anerkennung, Vollstreckbarkeit und Vollstreckung
von Entscheidungen nach dem Vorbild anderer Rechtsinstrumente der
Union im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen vor-
sehen.

(60) Um den verschiedenen Systemen zur Regelung von Erbsachen in den
Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, sollte diese Verordnung die Annahme
und Vollstreckbarkeit öffentlicher Urkunden in einer Erbsache in sämtli-
chen Mitgliedstaaten gewährleisten.

(61) Öffentliche Urkunden sollten in einem anderen Mitgliedstaat die gleiche
formelle Beweiskraft wie im Ursprungsmitgliedstaat oder die damit am
ehesten vergleichbare Wirkung entfalten. Die formelle Beweiskraft einer
öffentlichen Urkunde in einem anderen Mitgliedstaat oder die damit am
ehesten vergleichbare Wirkung sollte durch Bezugnahme auf Art und
Umfang der formellen Beweiskraft der öffentlichen Urkunde im Ur-
sprungsmitgliedstaat bestimmt werden. Somit richtet sich die formelle
Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde in einem anderen Mitgliedstaat
nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats.

(62) Die „Authentizität“ einer öffentlichen Urkunde sollte ein autonomer
Begriff sein, der Aspekte wie die Echtheit der Urkunde, die Formerforder-
nisse für die Urkunde, die Befugnisse der Behörde, die die Urkunde
errichtet, und das Verfahren, nach dem die Urkunde errichtet wird,
erfassen sollte. Der Begriff sollte ferner die von der betreffenden Behörde
in der öffentlichen Urkunde beurkundeten Vorgänge erfassen, wie z.B. die
Tatsache, dass die genannten Parteien an dem genannten Tag vor dieser
Behörde erschienen sind und die genannten Erklärungen abgegeben ha-
ben. Eine Partei, die Einwände mit Bezug auf die Authentizität einer
öffentlichen Urkunde erheben möchte, sollte dies bei dem zuständigen
Gericht im Ursprungsmitgliedstaat der öffentlichen Urkunde nach dem
Recht dieses Mitgliedstaats tun.

(63) Die Formulierung „die in einer öffentlichen Urkunde beurkundeten
Rechtsgeschäfte oder Rechtsverhältnisse“ sollte als Bezugnahme auf den in
der öffentlichen Urkunde niedergelegten materiellen Inhalt verstanden
werden. Bei dem in einer öffentlichen Urkunde beurkundeten Rechts-
geschäft kann es sich etwa um eine Vereinbarung zwischen den Parteien
über die Verteilung des Nachlasses, um ein Testament oder einen Erb-
vertrag oder um eine sonstige Willenserklärung handeln. Bei dem Rechts-
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verhältnis kann es sich etwa um die Bestimmung der Erben und sonstiger
Berechtigter nach dem auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen an-
zuwendenden Recht, ihre jeweiligen Anteile und das Bestehen eines
Pflichtteils oder um jedes andere Element, das nach dem auf die Rechts-
nachfolge von Todes wegen anzuwendenden Recht bestimmt wurde,
handeln. Eine Partei, die Einwände mit Bezug auf die in einer öffentlichen
Urkunde beurkundeten Rechtsgeschäfte oder Rechtsverhältnisse erheben
möchte, sollte dies bei den nach dieser Verordnung zuständigen Gerichten
tun, die nach dem auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwenden-
den Recht über die Einwände entscheiden sollten.

(64) Wird eine Frage mit Bezug auf die in einer öffentlichen Urkunde beur-
kundeten Rechtsgeschäfte oder Rechtsverhältnisse als Vorfrage in einem
Verfahren bei einem Gericht eines Mitgliedstaats vorgebracht, so sollte
dieses Gericht für die Entscheidung über diese Vorfrage zuständig sein.

(65) Eine öffentliche Urkunde, gegen die Einwände erhoben wurden, sollte in
einem anderen Mitgliedstaat als dem Ursprungsmitgliedstaat keine formelle
Beweiskraft entfalten, solange die Einwände anhängig sind. Betreffen die
Einwände nur einen spezifischen Umstand mit Bezug auf die in einer
öffentlichen Urkunde beurkundeten Rechtsgeschäfte oder Rechtsverhält-
nisse, so sollte die öffentliche Urkunde in Bezug auf den angefochtenen
Umstand keine Beweiskraft in einem anderen Mitgliedstaat als dem Ur-
sprungsmitgliedstaat entfalten, solange die Einwände anhängig sind. Eine
öffentliche Urkunde, die aufgrund eines Einwands für ungültig erklärt
wird, sollte keine Beweiskraft mehr entfalten.

(66) Wenn einer Behörde im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung zwei
nicht miteinander zu vereinbarende öffentliche Urkunden vorgelegt wer-
den, so sollte sie die Frage, welcher Urkunde, wenn überhaupt, Vorrang
einzuräumen ist, unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Falls
beurteilen. Geht aus diesen Umständen nicht eindeutig hervor, welche
Urkunde, wenn überhaupt, Vorrang haben sollte, so sollte diese Frage von
den gemäß dieser Verordnung zuständigen Gerichten oder, wenn die Frage
als Vorfrage im Laufe eines Verfahrens vorgebracht wird, von dem mit
diesem Verfahren befassten Gericht geklärt werden. Im Falle einer Unver-
einbarkeit zwischen einer öffentlichen Urkunde und einer Entscheidung
sollten die Gründe für die Nichtanerkennung von Entscheidungen nach
dieser Verordnung berücksichtigt werden.

(67) Eine zügige, unkomplizierte und effiziente Abwicklung einer Erbsache mit
grenzüberschreitendem Bezug innerhalb der Union setzt voraus, dass die
Erben, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter
in der Lage sein sollten, ihren Status und/oder ihre Rechte und Befugnisse
in einem anderen Mitgliedstaat, beispielsweise in einem Mitgliedstaat, in
dem Nachlassvermögen belegen ist, einfach nachzuweisen. Zu diesem
Zweck sollte diese Verordnung die Einführung eines einheitlichen Zeug-
nisses, des Europäischen Nachlasszeugnisses (im Folgenden „das Zeugnis“),
vorsehen, das zur Verwendung in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt
wird. Das Zeugnis sollte entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip nicht die
innerstaatlichen Schriftstücke ersetzen, die gegebenenfalls in den Mitglied-
staaten für ähnliche Zwecke verwendet werden.

(68) Die das Zeugnis ausstellende Behörde sollte die Formalitäten beachten, die
für die Eintragung von unbeweglichen Sachen in dem Mitgliedstaat, in
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dem das Register geführt wird, vorgeschrieben sind. Diese Verordnung
sollte hierfür einen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten
über diese Formalitäten vorsehen.

(69) Die Verwendung des Zeugnisses sollte nicht verpflichtend sein. Das bedeu-
tet, dass die Personen, die berechtigt sind, das Zeugnis zu beantragen, nicht
dazu verpflichtet sein sollten, dies zu tun, sondern dass es ihnen freistehen
sollte, die anderen nach dieser Verordnung zur Verfügung stehenden In-
strumente (Entscheidung, öffentliche Urkunde und gerichtlicher Ver-
gleich) zu verwenden. Eine Behörde oder Person, der ein in einem
anderen Mitgliedstaat ausgestelltes Zeugnis vorgelegt wird, sollte jedoch
nicht verlangen können, dass statt des Zeugnisses eine Entscheidung, eine
öffentliche Urkunde oder ein gerichtlicher Vergleich vorgelegt wird.

(70) Das Zeugnis sollte in dem Mitgliedstaat ausgestellt werden, dessen Gerichte
nach dieser Verordnung zuständig sind. Es sollte Sache jedes Mitgliedstaats
sein, in seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften festzulegen, welche
Behörden – Gerichte im Sinne dieser Verordnung oder andere für Erbsa-
chen zuständige Behörden wie beispielsweise Notare – für die Ausstellung
des Zeugnisses zuständig sind. Es sollte außerdem Sache jedes Mitglied-
staats sein, in seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften festzulegen, ob die
Ausstellungsbehörde andere zuständige Stellen an der Ausstellung betei-
ligen kann, beispielsweise Stellen, vor denen eidesstattliche Versicherungen
abgegeben werden können. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission
die einschlägigen Angaben zu ihren Ausstellungsbehörden mitteilen, damit
diese Angaben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

(71) Das Zeugnis sollte in sämtlichen Mitgliedstaaten dieselbe Wirkung entfal-
ten. Es sollte zwar als solches keinen vollstreckbaren Titel darstellen, aber
Beweiskraft besitzen, und es sollte die Vermutung gelten, dass es die Sach-
verhalte zutreffend ausweist, die nach dem auf die Rechtsnachfolge von
Todes wegen anzuwendenden Recht oder einem anderen auf spezifische
Sachverhalte anzuwendenden Recht festgestellt wurden, wie beispielsweise
die materielle Wirksamkeit einer Verfügung von Todes wegen. Die Be-
weiskraft des Zeugnisses sollte sich nicht auf Elemente beziehen, die nicht
durch diese Verordnung geregelt werden, wie etwa die Frage des Status
oder die Frage, ob ein bestimmter Vermögenswert dem Erblasser gehörte
oder nicht. Einer Person, die Zahlungen an eine Person leistet oder Nach-
lassvermögen an eine Person übergibt, die in dem Zeugnis als zur Ent-
gegennahme dieser Zahlungen oder dieses Vermögens als Erbe oder Ver-
mächtnisnehmer berechtigt bezeichnet ist, sollte ein angemessener Schutz
gewährt werden, wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der in dem
Zeugnis enthaltenen Angaben gutgläubig gehandelt hat. Der gleiche
Schutz sollte einer Person gewährt werden, die im Vertrauen auf die
Richtigkeit der in dem Zeugnis enthaltenen Angaben Nachlassvermögen
von einer Person erwirbt oder erhält, die in dem Zeugnis als zur Verfügung
über das Vermögen berechtigt bezeichnet ist. Der Schutz sollte gewähr-
leistet werden, wenn noch gültige beglaubigte Abschriften vorgelegt wer-
den. Durch diese Verordnung sollte nicht geregelt werden, ob der Erwerb
von Vermögen durch eine dritte Person wirksam ist oder nicht.

(72) Die zuständige Behörde sollte das Zeugnis auf Antrag ausstellen. Die
Ausstellungsbehörde sollte die Urschrift des Zeugnisses aufbewahren und
dem Antragsteller und jeder anderen Person, die ein berechtigtes Interesse
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nachweist, eine oder mehrere beglaubigte Abschriften ausstellen. Dies
sollte einen Mitgliedstaat nicht daran hindern, es im Einklang mit seinen
innerstaatlichen Regelungen über den Zugang der Öffentlichkeit zu Do-
kumenten zu gestatten, dass Abschriften des Zeugnisses der Öffentlichkeit
zugängig gemacht werden. Diese Verordnung sollte Rechtsbehelfe gegen
Entscheidungen der ausstellenden Behörde, einschließlich der Entschei-
dungen, die Ausstellung eines Zeugnisses zu versagen, vorsehen. Wird ein
Zeugnis berichtigt, geändert oder widerrufen, sollte die ausstellende Be-
hörde die Personen unterrichten, denen beglaubigte Abschriften ausgestellt
wurden, um eine missbräuchliche Verwendung dieser Abschriften zu ver-
meiden.

(73) Um die internationalen Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten einge-
gangen sind, zu wahren, sollte sich diese Verordnung nicht auf die Anwen-
dung internationaler Übereinkommen auswirken, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung angehö-
ren. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des
Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 über das auf die Form
letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht sind, in Bezug auf die
Formgültigkeit von Testamenten und gemeinschaftlichen Testamenten an-
stelle der Bestimmungen dieser Verordnung weiterhin die Bestimmungen
jenes Übereinkommens anwenden können. Um die allgemeinen Ziele
dieser Verordnung zu wahren, muss die Verordnung jedoch im Verhältnis
zwischen den Mitgliedstaaten Vorrang vor ausschließlich zwischen zwei
oder mehreren Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkommen haben,
soweit diese Bereiche betreffen, die in dieser Verordnung geregelt sind.

(74) Diese Verordnung sollte nicht verhindern, dass die Mitgliedstaaten, die
Vertragsparteien des Übereinkommens vom 19. November 1934 zwischen
Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden mit Bestimmungen
des Internationalen Privatrechts über Rechtsnachfolge von Todes wegen,
Testamente und Nachlassverwaltung sind, weiterhin spezifische Bestim-
mungen jenes Übereinkommens in der geänderten Fassung der zwischen-
staatlichen Vereinbarung zwischen den Staaten, die Vertragsparteien des
Übereinkommens sind, anwenden können.

(75) Um die Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, sollten die Mit-
gliedstaaten verpflichtet werden, über das mit der Entscheidung 2001/470/
EG des Rates1) eingerichtete Europäische Justizielle Netz für Zivil- und
Handelssachen bestimmte Angaben zu ihren erbrechtlichen Vorschriften
und Verfahren zu machen. Damit sämtliche Informationen, die für die
praktische Anwendung dieser Verordnung von Bedeutung sind, rechtzeitig
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden können,
sollten die Mitgliedstaaten der Kommission auch diese Informationen vor
dem Beginn der Anwendung der Verordnung mitteilen.

(76) Um die Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern und um die Nut-
zung moderner Kommunikationstechnologien zu ermöglichen, sollten
Standardformblätter für die Bescheinigungen, die im Zusammenhang mit
einem Antrag auf Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung, einer öffent-
lichen Urkunde oder eines gerichtlichen Vergleichs und mit einem Antrag

1) Amtl. Anm.: ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25.
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